
Mangelnde Jurisdiktion undOrror communis. Der
Beichtvater Morkus hat Jurisdiktionsgewalt auf drei Jahre ſeiner
Diözeſe rlangt Nach Ablauf dieſer Zeit, ohne weiter etwa denken, 126hör EL noch mehrere Tage hindurch E ſchließlich, während EL
Beichtſtuhl iſt ihm och Eln daß ſeine Vollmachten hätten erneuert
werden müſt

ſen

H Es ieg dem Tag für ihn keine beſondere Notwen—
digkeit vor, mit dem Beichthören eiter fahren; aber da ſich mehrere
ſeiner gewöhnlichen Beichtkinder eingefunden hatten, ſo mo EL den⸗
2  en das Unangenehme und Beſchwerliche erſparen, ſich

anderen Beichtvater wenden. Dieſen Grund i Auge behaltend,
EL ſich auf ſeinen früheren Urisdiktionstitel und den COUN-·

5 die 1 ſu

iert, ſowie Ene einung, die beſagt, daß
man ſolchen all Valide und lieite abſolvieren könne; dem⸗
entſprechend handelt EL auch

Es wird nun hier die  78V geſte ind die Beichten, die arkus
aufgenommen hat alle gültig; was iſt von der Begründung ſeiner Hand⸗
lungsweiſe halten; hat EU die ſchweren Strafen inkurriert, die durch
das nele 1PS80 facto ber fene verhängt werden, die * wagen,
ohne die nötige Jurisdiktion ei hören?

Wir wollen Aur größeren arhei die rag ihren drei Teilen
einzeln durchnehmen.

ind alle Beichten gültig, die arkus aufgenommen hat?
Wir jfagen 10 Allerdings vor dem Erſcheinen des Geſetzbuche
war ieſe Frage der durch die ergänzten Urisdiktion ene vie
umſtri

ene E ſelbſt den geübten Moraltheologen verwickel
erſchien Der odex hat hierin andel geſchaffen und QAre Entſchei
dungen gegeben die Enen vernünftigen Zweifel kaum mehr zulaſſen
Demgemäß, nach neueſtem Recht ſind alle Beichten, die Markus be
der erwähnten Gelegenhei aufgenommen hat, Urchau gültig, ſowohl
diejenigen, die eLr angehört hat, bevor EL das Fehlerhafte ſeiner Juris⸗
tttion erkannte, als auch diejenigen, die eun noch nachher entgegennahm
Die Gültigkeit der erſteren wird Ur CA  — 207, 2, gewährleiſtet
„Sed potestate El Es, „DPTIO FOro nterno actUs Per
advertentiam DOsitus elapso tempore Vel hausto CaSsUU III Numero0o
Vvalidus eSt 0 QArtu hat den Ablauf ſeiner Vollmachten nicht wahr
9 dieſe Vollmachten ſind „KOri interni“, esha ſind di
60  Urisdiktionsakte die EL vorgenommen hat gültig er auch die
deren Beichten 12 EL nachher anhörte ermangeln der Gültigkei
nicht denn ihren Gunſten kann man den Can 209 anführen 37

CTT OTE COINTULNI jurisdietionem supplet Heclesia bpIO 40r0o tum
CTuO tum uterno6 Nun aber glaubtean doch allgemein, e  5
beſitze die nötige 0  ma  „ Bußſakrament loszuſprechen Auf
Grund dieſes „STITOT ommunis“ 5 damit die Seelen nicht Scha den leiden,
erſetzt die Kirche als zärtlich beſorgte Mutter die fehlende Jurisdiktion;
a ieg jedoch keine Billigung der Handlungsweiſe des Prieſters



II Was iſt von der Begründu g zu denken, wodurch MarkusVorgehen rechtfertigen Hier iſt der ſpringende un 11
dieſer ganzen Angelegenheit und deswegen müſſen wir die Frageetwas ſchärfer umgrenzen. Es hande ſich Iin der Sache des arkus

nicht die „urisdietio probabilis  * denn wahrſcheinliche Urisdiktionbeſagt doch ar  1  E Gründe ſind vorhanden glauben,daß die Jurisdiktion beſteht. Von dieſer „Iurisdictio probabilis“nehmen die Moraliſten ziemlich allgemein mit dem heiligen Alphonſus(Theol. Mor. 6, 573), daß man ſie gebrauchen darf aus einemII. Was iſt von der Begründu 9 zu denken, wodurch Markus ſein

Vorgehen rechtfertigen will? — Hier iſt der ſpringende Punkt in

dieſer ganzen Angelegenheit und deswegen müſſen wir die Frage

etwas ſchärfer umgrenzen. Es handelt ſich in der Sache des Markus

nicht um die „jurisdictio probabilis“; denn wahrſcheinliche Jurisdiktion

beſagt doch: wirkliche Gründe ſind vorhanden zu glauben,

daß die Jurisdiktion beſteht. Von dieſer „jurisdictio probabilis““

nehmen die Moraliſten ziemlich allgemein mit dem heiligen Alphonſus

an (Theol. mor. L. 6, n. 573), daß man ſie gebrauchen darf aus einem

vernünftigen Grund: „Licet uti.., sine gravi causa“, ſagt auch Ver⸗

meerſch⸗Creuſen (Epitome, I, n. 232). Aber im Fall des Markus iſt für

eine Wahrſcheinlichkeit durchaus kein Raum; es liegt auf der Hand,

daß er beizeiten ſeine Jurisdiktion nicht hat erneuern laſſen. Er hat

nicht daran gedacht,

—

an den Tatſachen.

zugegeben; allein dies ändert nichts, gar nichts

Wie begründet nun Markus ſein Vorgehen? Er ſagt, er

ſtütze ſich auf ſeinen früheren Jurisdiktionstitel, auf den error com⸗

munis und eine Meinung, die behauptet, man könne alsdann aus einem

vernünftigen Grund „Walide et licite“ abſolvieren. Er verweiſt uns alſo

auf die „tituli kalsi jurisdictionis cum errore communi“ und die Frage,

ob man in berechtigter Weiſe Gebrauch machen dürfe von einer Schein⸗

urisdiktion. Das frühere Recht legte großes Gewicht auf dieſe „tituli

kalsit, die nach außen hin wenigſtens den Schein erweckten, als hätte

man Vollmachten; tatſächlich waren dieſelben ungültig oder erfunden.

In der Aufzählung und Begriffsbeſtimmung der „tituli falsi“ ſtimmten

die Autoren nicht überein. Hauptſächlich unterſchied man zwei dieſer

Titel; den titulus coloratus, bei welchem die Uebertragung der

Jurisdiktion ſtattgefunden hatte ohne grundſätzlichen Widerſpruch mit

dem Recht; aber wegen eines zufälligen und geheimen Fehlers war

ie Verleihung eine ungültige, z. B. weil ſich der Obere ſeiner Gewalt

beraubt ſah, ohne daß die Oeffentlichkeit Kunde davon hatte. Ferner

unterſchied man noch den titulus existimatus oder kietus, der

entweder nicht verliehen oder nicht für den Betreffenden ſelbſt aus⸗

gefertigt worden war, oder den das Recht, wegen grundſätzlicher In⸗

kompetenz des verleihenden Obern, null und nichtig erklärt hatte. Als

Beiſpiele hiefür werden von Bargilliat angeführt (Prael. ed. 25, 1,

n. 203): „Si quis utatur titulo ipsi quidem concesso sed pro alio loco,

vel pro certo tempore jam elapso ete.“ Gemäß Bargilliat hätte alſo

in unſerem Fall Markus einen „titulus kictus“ aufzuweiſen, da ſeine

Vollmachten erloſchen ſind. Nun aber beſtand früher die Streitfrage,

ob die Kirche auf Grund des „error communis“ ohne titulus colo⸗

ràtus die fehlende Jurisdiktion erſetze. Die „sententia communior“

verneinte es unbedingt; allein der heilige Alphonſus hielt die Gründe

der Vertreter jener Meinung nicht für ganz überzeugend. Deshalb

glaubte er, es ſei durchaus wahrſcheinlich, daß die Kirche Erſatz leiſte

auch dann, wenn ein titulus eoloratus nicht vorhanden wäre. Er ſchloßvernünftigen run 57  1Ce Uti sine gravi causa“, ſagt auch Ver
meerſch⸗Creuſen (Epitome, I. 232) ber Im Fall des Markus iſt füreine Wahrſcheinlichkeit durchaus kein Raum; 8 ieg auf der Hand,daß EL beizeiten ſeine Urisdiktion nich hat Erneuern laſſen Er hatN daran gedacht,
an den Tatſachen.

zugegeben; allein dies ändert ni gar nichts
Wie begründet nu Markus ſein Vorgehen? Er ſagt, er

ſtütze ſich auf ſeinen früheren Jurisdiktionstitel, auf den 60M-
munis und eine Meinung, die behauptet, man könne lsdann aus einem
vernünftigen run „Valide et lieite“ abſolvieren. Er erwei ns alſoauf die „tituli S! jurisdictionis GCU rroOore communi“ und die rage,ob man in berechtigter Weiſe Gebrauch machen Tfe von einer Schein⸗uris diktion Das frühere Recht egte großes Gewicht auf dieſe „tituli
kalsi“, die nach außen hin wenigſtens den Schein erweckten, als 0II. Was iſt von der Begründu 9 zu denken, wodurch Markus ſein

Vorgehen rechtfertigen will? — Hier iſt der ſpringende Punkt in

dieſer ganzen Angelegenheit und deswegen müſſen wir die Frage

etwas ſchärfer umgrenzen. Es handelt ſich in der Sache des Markus

nicht um die „jurisdictio probabilis“; denn wahrſcheinliche Jurisdiktion

beſagt doch: wirkliche Gründe ſind vorhanden zu glauben,

daß die Jurisdiktion beſteht. Von dieſer „jurisdictio probabilis““

nehmen die Moraliſten ziemlich allgemein mit dem heiligen Alphonſus

an (Theol. mor. L. 6, n. 573), daß man ſie gebrauchen darf aus einem

vernünftigen Grund: „Licet uti.., sine gravi causa“, ſagt auch Ver⸗

meerſch⸗Creuſen (Epitome, I, n. 232). Aber im Fall des Markus iſt für

eine Wahrſcheinlichkeit durchaus kein Raum; es liegt auf der Hand,

daß er beizeiten ſeine Jurisdiktion nicht hat erneuern laſſen. Er hat

nicht daran gedacht,

—

an den Tatſachen.

zugegeben; allein dies ändert nichts, gar nichts

Wie begründet nun Markus ſein Vorgehen? Er ſagt, er

ſtütze ſich auf ſeinen früheren Jurisdiktionstitel, auf den error com⸗

munis und eine Meinung, die behauptet, man könne alsdann aus einem

vernünftigen Grund „Walide et licite“ abſolvieren. Er verweiſt uns alſo

auf die „tituli kalsi jurisdictionis cum errore communi“ und die Frage,

ob man in berechtigter Weiſe Gebrauch machen dürfe von einer Schein⸗

urisdiktion. Das frühere Recht legte großes Gewicht auf dieſe „tituli

kalsit, die nach außen hin wenigſtens den Schein erweckten, als hätte

man Vollmachten; tatſächlich waren dieſelben ungültig oder erfunden.

In der Aufzählung und Begriffsbeſtimmung der „tituli falsi“ ſtimmten

die Autoren nicht überein. Hauptſächlich unterſchied man zwei dieſer

Titel; den titulus coloratus, bei welchem die Uebertragung der

Jurisdiktion ſtattgefunden hatte ohne grundſätzlichen Widerſpruch mit

dem Recht; aber wegen eines zufälligen und geheimen Fehlers war

ie Verleihung eine ungültige, z. B. weil ſich der Obere ſeiner Gewalt

beraubt ſah, ohne daß die Oeffentlichkeit Kunde davon hatte. Ferner

unterſchied man noch den titulus existimatus oder kietus, der

entweder nicht verliehen oder nicht für den Betreffenden ſelbſt aus⸗

gefertigt worden war, oder den das Recht, wegen grundſätzlicher In⸗

kompetenz des verleihenden Obern, null und nichtig erklärt hatte. Als

Beiſpiele hiefür werden von Bargilliat angeführt (Prael. ed. 25, 1,

n. 203): „Si quis utatur titulo ipsi quidem concesso sed pro alio loco,

vel pro certo tempore jam elapso ete.“ Gemäß Bargilliat hätte alſo

in unſerem Fall Markus einen „titulus kictus“ aufzuweiſen, da ſeine

Vollmachten erloſchen ſind. Nun aber beſtand früher die Streitfrage,

ob die Kirche auf Grund des „error communis“ ohne titulus colo⸗

ràtus die fehlende Jurisdiktion erſetze. Die „sententia communior“

verneinte es unbedingt; allein der heilige Alphonſus hielt die Gründe

der Vertreter jener Meinung nicht für ganz überzeugend. Deshalb

glaubte er, es ſei durchaus wahrſcheinlich, daß die Kirche Erſatz leiſte

auch dann, wenn ein titulus eoloratus nicht vorhanden wäre. Er ſchloßman Vollmachten; tatſä

1 waren dieſelben ungültig oder erfunden.In der Aufzählung und Begriffsbeſtimmung der „tituli falsi  ** ſtimmtenII. Was iſt von der Begründu 9 zu denken, wodurch Markus ſein

Vorgehen rechtfertigen will? — Hier iſt der ſpringende Punkt in

dieſer ganzen Angelegenheit und deswegen müſſen wir die Frage

etwas ſchärfer umgrenzen. Es handelt ſich in der Sache des Markus

nicht um die „jurisdictio probabilis“; denn wahrſcheinliche Jurisdiktion

beſagt doch: wirkliche Gründe ſind vorhanden zu glauben,

daß die Jurisdiktion beſteht. Von dieſer „jurisdictio probabilis““

nehmen die Moraliſten ziemlich allgemein mit dem heiligen Alphonſus

an (Theol. mor. L. 6, n. 573), daß man ſie gebrauchen darf aus einem

vernünftigen Grund: „Licet uti.., sine gravi causa“, ſagt auch Ver⸗

meerſch⸗Creuſen (Epitome, I, n. 232). Aber im Fall des Markus iſt für

eine Wahrſcheinlichkeit durchaus kein Raum; es liegt auf der Hand,

daß er beizeiten ſeine Jurisdiktion nicht hat erneuern laſſen. Er hat

nicht daran gedacht,

—

an den Tatſachen.

zugegeben; allein dies ändert nichts, gar nichts

Wie begründet nun Markus ſein Vorgehen? Er ſagt, er

ſtütze ſich auf ſeinen früheren Jurisdiktionstitel, auf den error com⸗

munis und eine Meinung, die behauptet, man könne alsdann aus einem

vernünftigen Grund „Walide et licite“ abſolvieren. Er verweiſt uns alſo

auf die „tituli kalsi jurisdictionis cum errore communi“ und die Frage,

ob man in berechtigter Weiſe Gebrauch machen dürfe von einer Schein⸗

urisdiktion. Das frühere Recht legte großes Gewicht auf dieſe „tituli

kalsit, die nach außen hin wenigſtens den Schein erweckten, als hätte

man Vollmachten; tatſächlich waren dieſelben ungültig oder erfunden.

In der Aufzählung und Begriffsbeſtimmung der „tituli falsi“ ſtimmten

die Autoren nicht überein. Hauptſächlich unterſchied man zwei dieſer

Titel; den titulus coloratus, bei welchem die Uebertragung der

Jurisdiktion ſtattgefunden hatte ohne grundſätzlichen Widerſpruch mit

dem Recht; aber wegen eines zufälligen und geheimen Fehlers war

ie Verleihung eine ungültige, z. B. weil ſich der Obere ſeiner Gewalt

beraubt ſah, ohne daß die Oeffentlichkeit Kunde davon hatte. Ferner

unterſchied man noch den titulus existimatus oder kietus, der

entweder nicht verliehen oder nicht für den Betreffenden ſelbſt aus⸗

gefertigt worden war, oder den das Recht, wegen grundſätzlicher In⸗

kompetenz des verleihenden Obern, null und nichtig erklärt hatte. Als

Beiſpiele hiefür werden von Bargilliat angeführt (Prael. ed. 25, 1,

n. 203): „Si quis utatur titulo ipsi quidem concesso sed pro alio loco,

vel pro certo tempore jam elapso ete.“ Gemäß Bargilliat hätte alſo

in unſerem Fall Markus einen „titulus kictus“ aufzuweiſen, da ſeine

Vollmachten erloſchen ſind. Nun aber beſtand früher die Streitfrage,

ob die Kirche auf Grund des „error communis“ ohne titulus colo⸗

ràtus die fehlende Jurisdiktion erſetze. Die „sententia communior“

verneinte es unbedingt; allein der heilige Alphonſus hielt die Gründe

der Vertreter jener Meinung nicht für ganz überzeugend. Deshalb

glaubte er, es ſei durchaus wahrſcheinlich, daß die Kirche Erſatz leiſte

auch dann, wenn ein titulus eoloratus nicht vorhanden wäre. Er ſchloßdie Autoren nicht überein. Hauptſächlich Unterſchied man zwei dieſeritel; den Itulus COoloratus, bei welchem die Uebertragung derJurisdiktion ſtattgefunden hatte ohne grundſätzlichen Widerſpruch mit

dem Recht; aber gen eines zufälligen und geheimen Fehlers bar
1 Verleihung eine ungültige, 5* weil ſich der Obere ſeiner Gewalt

eraubt ah, ohne daß die Oeffentlichkeit Kunde davon Ferner
Unterſchied man noch den itulus CXIStimatus oder kictus, der
entweder nicht verliehen oder nicht für den Betreffenden ſelbſt Qus⸗
gefertigt worden war, oder den das Recht, grundſätzlicher n⸗kompetenz des verleihenden ern, null und nichtig rklärt 0 Als

Beiſpiele hiefür werden von Bargilliat angeführ (Prael d 25, .
203) „Si quis utatur titulo iPSi quidem C06C880 8ed PTO alio 1000,

Vvel PTO Certo tempore jam elapso te  ** Gemäß Bargilliat 0 alſoin unſerem Fall Markus inen „titulus fietus“ aufzuweiſen, da ſeineVollmachten erloſchen ſind Nun aber beſtand früher die Streitfrage,ob die Kirche auf run des „CrTOT Communis“ ohne ItuIlUSs C0o—
Tratus die fehlende 60  Urisdiktion erſetze. Die „Sententia cCOommunior“

verneinte unbedingt; alleim der eilig nſus 1E die Gründe
der Vertreter jener Meinung nicht für ganz überzeugend. Deshalbglaubte Er, E8 ſei durchaus wahrſcheinlich, daß die Kirche Erſatz leiſteauch dann, ein titulus COloratus nicht vorhanden wäre 0



ſeine Ausfü en Htit denorten 723 77. ideo roba
Iter dicunt non 6886 obligandos ideles ad repetendas 60nfession
bona fide factas apud sacerdotem Qul SOmmuunl rrore confessarius
reputabatur. 65 Dieſe Meinung nun findet ihre Beſtätigung C.  — 209

Zur entgegengeſetzten „Sententia 60mmunior“ ſich Buſem⸗
baum ne vielen anderen wie Silveſter, Concina, Angelus U
ekannt Es geht dies klar hervor aus dem ext Buſembaums beim
heiligen Alphonſus (n 571)3 Überdie hebt der heilige Kirchenlehrer
noch eigens hervor (n 572)

Das Cue Recht, genannten Ga.  — 209, erwähnt nun 1——
Ulus jurisdictionis gar nicht mehr; der wird allein
enannt Darans ſchließen die Autoren (ef Aertnys Damen, II 359
Ota Bargilliat droits 6t devoirs des CUres ed 173), daß der
Unterſchied zwiſchen Itulus cColoratus und fietus vom gegebenen an
punkt aQAus nicht mehr Betracht Ibmm

Kann aber 1E der Beichtvater auf run dieſes
der Weiſe Ei hören wie 2 unſer Fall vorſieht E Urſachen
9die Erlaubth eit des Vorgehens von arkus 3 rechtfertigen?

In längeren Artikel über die rage Juridietion et bonne
501 0UV Revue 1920 549) macht diesbezüglich Jom⸗
bart folgendes Geſtändnis „Alle Kanoniſten lehren, daß ES nuLr

Notfall rlaubt iſt die 14 Lſa der Jurisdiktion 3u
zwingen stante rrore SOMMUNI C beruft EL ſich auf Vermeerſch
Creuſen (Summa Can 89), der tatſä

1 folgendes chreibt
35  1 autem liceat CaꝗasUu rrOTIS COmmunis, Hcelesiam d supplendum
COgere, necessitatem Tequlri docent MnesSs canonistae.“ Gewiß, ES
dre ſchön, wenn Elne 0 Einmütigkeit der Kanoniſten dieſem
un verzeichnen äre; dem iſt aber nicht ſo Schon GénieotSals⸗
mans fühlte dies denn ELr ügte ehutſam wiſchen Klammern
die brte inzu „Contradicentibus amen nonnullis Allerdings er
ſelbſt pflichtet der allgemeineren Meinung unbedingt bei und gibt
die praktiſche Entſcheidung „Der Beichtvater, auch wenn EL der
Oeffentlichkeit als ſolcher ekannt wäre, muß eigentlich aufhören Beichten
entgegenzunehmen, ſoba EL mit Sicherheit ſich erinnert, daß die Zeit
der Dauer ſeiner Vollmachten verſtrichen iſt747

arkus alſo ſich auf die Meinung eines Kanoniſten, der anderer
uffaſſung iſt und der ehrt, 2 genüge ſolchen Fall ſchon jeder
vernünftige Grund“ der neueſten Ausgabe der Praelectiones

(ed 34 309) von M Bargilliat finden wir den Standpunkt
der rage folgender Weiſe gekennzeichnet: „Der ere oder derei
vater“, ſo ſchrieb der Verfaſſer noch verfloſſenen V  ahr, „der ſich
bewußt äre, daß EL nuLr über ‚titulus jurisdietionis Coloratus,
invalidus allt fietus verfügte, önnte dennoch davon gültiger und
erlaubter Weiſe Gebrauch machen, ſoba der und Eein
vernünftiger run vorhanden ſind (ex Caulsa raàtionabili).“ Als
Gewährsmann wird der heilige Alphonſus angerufen 56 Lig



6, U.1  E t ſo heißt ES wörtlich. Allein der heilige Alphonſus
hat nichts derartiges gelehrt; derſelbe Unterſcheidet genau 1ene zwei
Fragen, die leider Bargilliat nicht ermochte auseinander 3UuYH  alten,
nämlich zuerſt die rage des „ETTOT 60mmunis“ 7 ES ſicher iſt, daß
die erforderliche Jurisdiktion fehlt (D Alph., 6, 572), und dann
die rage der wahrſcheinlichen Jurisdiktion, wo es nicht ſicher, aber
doch wahrſcheinlich iſt daß die nötige 0  ma ſich vorfindet

573) Nur für den weiten Fall gibt der heilige Kirchenlehrer als
hinreichende Gründe von erlaubtem Gebrauch die folgenden „Quando
8 gravIS necessitatis aut ae Utihtatis Vel OUS.

rationabilis“ (n 573 tertia sententia amplector Man findet
aber für den erſten Fall (n 572) nichts derartiges verzeichnet

Bargilliat erwer außerdem auf die u 57¹, E den Text
von Buſembaum enthält. Wir geben Zu, Buſembaum hat Emne kleine
Verwirrung die Angelegenheit hineingetragen. eL EU ekennt ſich

„die ogar die Gültig⸗14, wie oben geſagt, zUur „Sententia communior“
keit Eel leugnete, [ur 4 nuLr Een 7  7 aber
kein „titulus COloratus aufzubringen war, auch dann ſie I
9 Glauben geſchah (n 571 quod 81 Die Begriffsverwirrung
iſt offenbar nicht dem eiligen Alphonſus zur Laſt zu egen denn

dieſer rage, das etont EL der V 57 trennt EU ſich von Buſem
baum Mit großer Geiſtesſchärfe 90 EL beharrlich auseinander
was tatſächlich nicht zuſammengehört Scheinjurisdiktion mit CO

munis einerſeits anderſeits wahrſcheinliche Jurisdiktion (jurisdictio
probabilis)

Wir demzufolge nicht einzuſehen wie Bargilliat
Autorität des eiligen Alphonſus zugunſten Meinung Anſpruc
nehmen kann, die Widerſpruch iſt mit der allgemeinen Lehre D  7
wiſſenſchaftliche Grundlage aber, welche der Utor früheren
Uflage ſeine Praelectiones (2⁵ d I. 207, „ uns bot,
ſcheint auf Verwechſe

ng beruhen; denn eimn „CTTOT CONMN-·
INUIIIS titulo Falso  * kann doch keine „jurisdictio CTCo probabilis
speculative loquendo“ abgeben, wie M Bargilliat C.) meint, ſondern
ewirkt nUr, daß die 1 die fehlende Jurisdiktion erſetzt 27.  nter

ſſe des allgemeinen Wohles Deshalb glauben Wir dieſer Auffaſſung
nicht zuſtimmen dürfen Der run den arkus anführt iſt unſeres
Erachtens ungenügend und EL ſe war nicht berechtigt noch weitere
Beichten aufzunehmen

nders dGre reilich geweſen, wenn ſeine Mithilfe NI

Beich ſich als notwendig erwieſen älte, Ermangelung bevoll⸗
mäch rieſter und bei großem Zulauf des Volkes (ef Jombart
Nouv 549) Das war aber nicht der Fall

III Schwere kir  1 Strafen reffen den pflichtvergeſſenen Prie⸗
15 der ſollte, 0  H  ne die notwendige b  ma E
ſtuhl ätig ſein, nämlich die SUSpens10 divinis 1580 1460
(can. Markus hat aber dieſe Strafe nicht inkurriert, weil Cl IN



Einem Irrtum befangen war und nicht mit Wiſſen und Willen, In voller
Erkenntnis, das eſe Uübertra Der Strafe alſo entgeht Eu hei ES
doch ausdrücklich IM einſchlägigen Kanon: „Sacerdos qui sine neces-
Saria jurisdictione saceramentales (Confessiones audire
ete.  * (ef Blat, Comment. textUUs jur III, 743 und C&.  — 2229, 2

Die Löſung des Falles iſt emgemä folgende: Die Beichten ſind
alle gültig; aber arkus keinen hinreichenden Grund,
noch weiter El hören. Obj ektiv genbmmen hat eLl efehlt; die
Strafe de Geſetzes jedoch trifft ihn nicht, eil C Wm guten Glauben
andelte.

E ernach. H²e aus 88
VI (Beitrag zu einer proteſtantiſchen Privatſchule.) In einer

aus Katholiken und Proteſtanten zuſammengeſetzten Gemeinde Oeſter⸗
eichs beſteht eine proteſtantiſche Privatſchule. eit langem bewilligt
der Gemeindeausſchuß, der gleichfalls Katholiken und Proteſtanten zu
ſeinen Mitgliedern zählt, ahr für Jahr einen geringen Beitrag zur
Erhaltung beſagter Privatſchule Heuer aber beantragte enn proteſtanti⸗
ſches Gemeindeausſchußmitglied eine bedeutende Erhöhung des Bei⸗
trages, eil onſt un Anbetracht der Teuerung die proteſtantiſche Privat⸗
Ue aufgelaſſen werden müßte. Die katholiſchen Ausſchußmitglieder,
die In Majorität ſind, ſtimmen auch iesmal au und ermöglichen ſo den
Fortbeſtand der proteſtantiſchen Privatſchule. en ſie recht getan?

Es muß wiſchen dogmatiſcher und politiſcher oleranz unter—
ſchieden werden: rſtere iſt unerlaubt, letztere rlaubt Auch den Akatho
nen können ſtaatsbürgerliche E gewährt werden Eben aber, weil
die Proteſtanten Staatsbürger ſind, können ſie auch eiträge zur
richtung von Schulen erlangE umſomehr als ſie ſelber Steuern zahlen.
Wenn Katholiken ſolchem Verlangen zuſtimmen, andeln ſie nicht un⸗
erlaubt, da zunä bloß Schulbildung in Betracht obmm Müßte die
proteſtantiſche Privatſchule aufgelaſſen werden, ſo würden die nicht
wenigen proteſtantiſchen Kinder in die allgemeine Volksſchule jener
Gemeinde gehen, die bisher nur von katholiſchen Kindern beſucht wird.
Dies wäre ſicherli nicht vbon Vorteil für die katholiſche 90  ugend, wes⸗
0 CA.  2 1374 des X jur CA  — eſtimmt: Pueri Catholici scholas
acatholicas, neutras, mixtas, duae nempe etiam acatholieis patent,
11E krequentent. Es iſt er Im Intereſſe der Katholiken gelegen, den
bisherigen Status u wahren. Noldin (De praeceptis Dei et ecclesiae!“,

139) fordert mit ehmtu (Theologia moralis, Bd 12 818)
*  3  Aur rlaubtheit der In Frage ſtehenden ache Ut absit scandalum
inde Ortum, quo COulat!io pecuniae consideretur tamquam favor DT
Stitus Falsge sectae, t Ut cConstet, pecuniam IIOII adhiberi a0 Perver-
tendos Catholicos, qui n His institutis (scholis) suscipiuntur. Das erſte
Moment kann, wenn vorhanden, durch Aufklärung beſeitigt werden.
Das zweite iſt In unſerm all überhaupt nicht egeben; denn kein
einziges katholiſches Kind gedachte Privatſchule.

Linz Dr Karl 3. 80


